
























WESTFÄLISCHES ÄRZTEBLATT  12|20

TITELTHEMA  13

den aktuell in der Epidemie quasi zu Stationen 
der Intensivüberwachungspflege mit hohem 
pflegerischen Aufwand umfunktioniert, dafür 
erforderliches Personal aus anderen Bereichen 
der Kliniken abgezogen und diese Stationen 
wiederum heruntergefahren. Dort stünden 
dann weniger Betten für die normale Leis-
tungserbringung zur Verfügung, was wiede-
rum erhebliche Einnahmeverluste nach sich 
ziehe. Screening, Testung und Schutzmaß-
nahmen in Ambulanzen, Notaufnahmen und 
Eingangsbereichen erforderten zusätzliches 
Personal. Und: Durch die Schutzkleidung wer-
de die Arbeit zeitaufwendiger. 

Aufwendige Behandlungen werden nicht 
durch DRG-System abgebildet

„Die Corona-Pandemie zeigt die Bedeutung 
der Intensivmedizin und der Infektiologie auf. 
Diese klinischen Bereiche müssen dringend 
mittels einer entsprechenden Krankenhausin-
vestitionsfinanzierung und durch eine Reform 
des DRG-Systems in der Krankenhausvergü-
tung gestärkt werden.“ Die Behandlung von 
COVID-19 und anderen aufwendigen Infek-
tionserkrankungen würden nämlich nicht 
durch das DRG-System abgebildet. Daher 
sollte allen Krankenhäusern, die aufgrund der 
Behandlung von COVID-19-Patienten ihre 
sonstigen Kapazitäten einschränken müssen, 
eine Jahresbudgetgarantie gegeben werden. 
„Dauerhaft muss hier eine gerechte Vergü-
tungssystematik hinterlegt werden, die den 
Aufwand dieser Infektionserkrankungen refi-
nanziert“, fordert Gehle.

Gesundheitssystem nicht an die Grenzen 
der Belastbarkeit kommen lassen

Ende Oktober hatte die Ärztekammer Westfa-
len-Lippe die von der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung verabschiedeten Corona-Re-
geln begrüßt: „Wir müssen die Bevölkerung 
vor dem Virus schützen und dazu sind eben 
wieder umfangreiche Maßnahmen wie eben 
erhebliche Kontaktbeschränkungen notwen-
dig“, erklärte Kammerpräsident Dr. Hans-Al-
bert Gehle. „Auch wenn einzelne Maßnahmen 
vielleicht diskussionswürdig sind: Das Ge-
samtpaket stimmt.“ 

Es gelte, die Zahl der Neuinfektionen zu re-
duzieren und insbesondere die Risikogruppen 
im Land zu schützen. „Vor allem müssen wir 
auch dafür Sorge tragen, dass unser Gesund-
heitssystem nicht erneut an die Grenzen der 
Belastbarkeit gerät“, so Gehle. Dafür seien die 

 
ÄRZTEKAMMER KRITISIERT FALSCHE BERICHTERSTATTUNG

Gehle: „Wir stellen Maskengegnern  
keine Freibriefe aus“

Die Ärztekammer Westfalen-Lippe kritisiert 
falsche Berichterstattung über ihren Um-
gang mit Ärzten, die sich gegen Corona-
Schutzmaßnahmen wenden. In ihrer Online-
Ausgabe vom 18. November berichteten die 
Ruhr-Nachrichten unter dem Titel „Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe toleriert Masken-
Gegner unter den Ärzten“ über das „großzü-
gige“ Vorgehen der ÄKWL. Hierzu erklärt der 
Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
(ÄKWL), Dr. Hans-Albert Gehle:

„Die Berichterstattung — und hier ganz be-
sonders die Überschrift — vermittelt ein fal-
sches Bild und suggeriert, dass die Kammer 
als Aufsichtsbehörde Corona-Leugnern und 
Masken-Kritikern einen Freibrief ausstellt. 
Das ist nicht der Fall. Wiederholt haben sich 
die Gremien der ÄKWL eindeutig dafür aus-
gesprochen, die Corona-Regeln strikt zu be-
achten, um die Pandemie möglichst schnell 
einzudämmen. Die Berufsordnung verlangt 
von den Ärztinnen und Ärzten die gewissen-
hafte Berufsausübung, wozu auch die Ein-
haltung von Verordnungen wie der Corona-
Schutzverordnung zählt. Die ÄKWL ist, um 
im Falle eines vermuteten berufsrechtlichen 
Fehlverhaltens tätig werden zu können, ne-
ben öffentlich zugänglichen, verlässlichen 
Quellen auf Informationen Dritter, z. B. von 
anderen Ärzten oder Patienten, bzw. auf die 
Mitteilung der Staatsanwaltschaften ange-

wiesen. Wir werden berufsrechtlich tätig, 
wenn hinreichend bestimmte Sachverhalte 
zur berufsrechtlichen Prüfung feststellbar 
sind. In der jüngsten Vergangenheit sind 
wir aktiv gegen Ärztinnen und Ärzte wegen 
Beschwerden im Zusammenhang mit dem 
Nichttragen des Mund-Nasen-Schutzes 
in der Arztpraxis oder der Ausstellung von 
Attesten zur Befreiung des Mund-Nasen-
Schutzes vorgegangen und werden dies auch 
weiterhin konsequent tun. Die grundgesetz-
lich verbriefte Meinungsfreiheit gilt zwar 
auch für Ärztinnen und Ärzte, doch dürfen 
Patientinnen und Patienten aufgrund der 
persönlichen Weltanschauungen des Arztes 
keinesfalls Schaden erleiden, zum Beispiel 
durch Ablehnung anerkannter Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen seitens des Arztes. So-
fern Ärztinnen und Ärzte bei der Ausstellung 
von Attesten nicht sorgfältig verfahren, wird 
dies Gegenstand berufsrechtlicher Maßnah-
men sein.“

Abschließend weist Kammerpräsident Gehle 
darauf hin, dass sich Patientinnen und Pa-
tienten in der Rechtsabteilung der ÄKWL 
oder bei der Patientenberatung von ÄKWL 
und Kassenärztlicher Vereinigung Westfa-
len-Lippe melden können, wenn ihnen Fälle 
bekannt sind, in denen Ärztinnen und Ärzte 
gegen die Corona-Regeln verstoßen.
�

vom Land Nordrhein-Westfalen beschlosse-
nen Maßnahmen die richtigen, notwendigen 
und angemessenen.

Unverständnis zeigte Gehle hingegen für die 
Kritik anderer ärztlicher Körperschaften und 
Verbände an den Corona-Maßnahmen. Der 
Ärzteschaft komme schließlich bei der Pan-
demie-Bewältigung eine verantwortungsvolle 
Rolle zu. „Die Zahlen sprechen eine eindeutige 
Sprache: Um eine explosionsartige Verbrei-
tung des Virus zu verhindern, müssen wir mit 
starken Gegenmaßnahmen reagieren.“ 
�
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Weiterbildung: Anrechnung nur mit Approbation?
Probleme bei der Prüfungszulassung vermeiden	 von Dr. Doris Dorsel und Ass. jur. Kirsten Terwey, Ressort Aus- und Weiterbildung der ÄKWL

ine unerwartet nicht erteilte Prüfungs-
zulassung kann erhebliche Konsequen-
zen für die weitere berufliche Planung 

haben. Dies verdeutlicht beispielhaft die An-
merkung eines Weiterbildungsbefugten in ei-
nem Schreiben an die ÄKWL: 

„Bereits 2017 hat … die Fachsprachenprü-
fung vor der ÄKWL bestanden. 2019 wurde die 
Gleichwertigkeitsprüfung erfolgreich absol-
viert und nachfolgend die Approbation erteilt. 
Ihr/Ihm wurde nun von der Weiterbildungsab-
teilung der ÄKWL mitgeteilt, dass die ärztliche 
Tätigkeit vor der Vollapprobation nicht für ihre/
seine Weiterbildung anerkannt werden könne. 
Diese Praxis halte ich generell für fragwür-
dig. Insbesondere im vorliegenden Fall würde 
ich Sie aber um Unterstützung bitten, da es 
sich um eine/n herausragend begabte/n und 
wissbegierige/n junge/n Ärztin/Arzt handelt. 
Ich fände es ausgesprochen bedauerlich, wenn 
ein/e solch engagierte/r und kompetente/r 
junge/r Kollegin/Kollege durch eine derartige 
Entscheidung entmutigt werden würde.“

Berufserlaubnis — ärztliche Tätigkeit und/
oder Weiterbildung?

Tatsächlich stehen viele zugewanderte Ärztin-
nen und Ärzte, die (noch) keine gültige Ap-
probation besitzen, sondern nur über eine Be-
rufserlaubnis verfügen, vor der Frage, ob eine 
Weiterbildung erfolgen kann. Denn: Ärztliche 
Tätigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Wei-
terbildung! Um ärztliche Tätigkeit als solche 
anrechnen zu können, müssen zunächst die 
Anforderungen der Weiterbildungsordnung 
erfüllt sein. Eine wesentliche Voraussetzung 
ist der Abschluss einer dem hiesigen Medizin-
studium gleichwertigen medizinischen Aus-
bildung. Bevor dieser Nachweis nicht erbracht 
ist, kann eine Weiterbildung nicht beginnen 

E

1  Presseinformation ÄKWL v. 13.02.2020
2 � https://www.aekwl.de/fileadmin/user_upload/aekwl/

recht/Heilberufsgesetz_NW_2020_fin.pdf
3  § 5 Abs. 1 HeilprG und § 132a Abs. 1 Nr. 2 StGB
4 � https://www.gesetze-im-internet.de/b_o/

BJNR018570961.html
5  im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes
6 � Staatsangehörige eines der übrigen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und 
die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und 
die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden 
Rechtsanspruch eingeräumt haben

7 � im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatlo-
ser Ausländer

18 Prozent aller berufstätigen Ärztinnen und Ärzte in Westfalen-Lippe 
haben eine ausländische Staatsangehörigkeit, allein im stationären Be-
reich sind es 28 Prozent. „Ohne zugewanderte Ärztinnen und Ärzte ist die 
Patientenversorgung schon jetzt nicht mehr überall zu gewährleisten“, 
betonte Dr. Hans-Albert Gehle, Präsident der Ärztekammer Westfalen-
Lippe, bereits Anfang dieses Jahres1. Der Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen komme eine große Bedeutung zu. Doch zugewan-

derte Kolleginnen und Kollegen, die hier ihre Weiterbildung beginnen 
oder fortsetzen möchten, sind — ebenso wie Weiterbildungsbefugte und 
Arbeitgeber — oftmals unsicher, ob und nach welchen Regelungen eine 
unter Berufserlaubnis aufgenommene ärztliche Tätigkeit als Weiterbil-
dung anerkannt werden kann. Nicht selten fällt erst beim Antrag auf Zu-
lassung zur Prüfung auf, dass in Deutschland absolvierte ärztliche Tätig-
keiten nicht als Weiterbildungszeiten zur Anrechnung kommen können.

(§ 35 Abs. 2 S. 1 HeilBerG2) und eine Anrech-
nung nicht erfolgen. Daher sind betroffene 
Ärztinnen und Ärzte, aber auch Arbeitgeber 
und Weiterbildungsbefugte aufgefordert, Be-
schränkungen einer Berufserlaubnis im Hin-
blick auf eine Weiterbildung zu beachten.

Rechtsgrundlagen für Approbation 
und Berufserlaubnis

Um eine ärztliche Tätigkeit in Deutschland 
ausüben zu dürfen, bedarf es der staatlichen 
Zulassung durch Approbation oder Berufs-
erlaubnis (s. auch Kasten auf der folgenden 
Seite). Den ärztlichen Beruf ohne eine gültige 
Approbation oder Berufserlaubnis auszuüben 
ist strafbar3, für Arbeitgeber besteht ein ge-
setzliches Beschäftigungsverbot.

Die für den ärztlichen Berufszugang re-
levante Rechtsgrundlage ist zunächst die 
Bundesärzteordnung (BÄO4). Bis 2012 
konnten aufgrund gesetzlich normierten 
Staatsangehörigkeitsvorbehalts nur Deut-
sche5, EU-Bürger6 oder heimatlose Ausländer7 
eine Approbation erhalten. Allen anderen Be-
werbern wurde — auch bei Gleichwertigkeit 
ihrer medizinischen Ausbildung — grund-
sätzlich nur eine Berufserlaubnis erteilt. 
Seit Änderung der Bundesärzteordnung am 
01.04.2012 haben nun alle Ärzte unabhängig 
von ihrer Staatsangehörigkeit einen Anspruch 
auf Erteilung einer Approbation. Hierfür ist 
jedoch neben anderen Voraussetzungen der 
Nachweis einer gleichwertigen medizinischen 
Grundausbildung unabdingbar.

Zuständige Approbationsbehörde

Die Zuständigkeit für die Erteilung einer Ap-
probation oder einer Berufserlaubnis liegt 
bei den Approbationsbehörden der Bundes-

länder. In Nordrhein-Westfalen wurde zum 
01.07.2020 als neue Servicestelle die Zentrale 
Anerkennungsstelle für approbierte Gesund-
heitsberufe (ZAG) bei der Bezirksregierung 
Münster eingerichtet.

Wann Approbation – wann Berufserlaubnis?

Bei der Entscheidung, ob ein Anspruch auf 
Approbation besteht oder nur eine Berufser-
laubnis erteilt wird, kommt es wesentlich auf 
die medizinische Grundausbildung an: Wur-
de das Medizinstudium in Deutschland oder 
eine als gleichwertig anerkannte Ausbildung 
im Ausland absolviert, besteht Anspruch auf 
Erteilung der Approbation. Wurde die Gleich-
wertigkeit der im Ausland absolvierten Aus-
bildung  hingegen nicht festgestellt, kann nur 
eine Berufserlaubnis erteilt werden.

Änderung der Rechtslage 2012

Mit Änderung der Bundesärzteordnung 2012 
wollte der Bundesgesetzgeber im Hinblick auf 
die Anforderungen des europäischen Rechts 
ausschließen, dass Personen mit einem nicht 
gleichwertigen Auslandsdiplom eine Wei-
terbildung absolvieren. Auch wenn diese 
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Anforderung im Kammerbereich bereits vor 
2012 galt, konnte die Formulierung der Wei-
terbildungsordnung (WO) damals noch miss-
verstanden werden. Seit Änderung der Bun-
desärzteordnung haben auch Ärztinnen und 
Ärzte aus Drittstaaten einen Anspruch auf 
Erteilung der Approbation, soweit die Gleich-
wertigkeit ihres Ausbildungsstandes von der 
Approbationsbehörde festgestellt ist.  Danach 
konnte seit 2012 auch nach bisheriger Wei-
terbildungsordnung (WO 2005, zuletzt in der 
Fassung von 2018) eine Berufserlaubnis zum 
Zwecke der Durchführung einer Weiterbil-
dung nicht mehr erteilt werden, denn: Nach 
Änderung der BÄO (§ 10) kommt für diesen 
Zweck nur eine Approbation in Betracht.

Rechtsauffassung der ÄKWL bestätigt

Ein Runderlass des NRW-Gesundheitsministe-
riums vom 17.11.20148 betonte ausdrücklich, 
dass eine Berufserlaubnis zur Durchführung 
einer Weiterbildung nicht mehr erteilt wer-
den kann9, für diesen Zweck komme deshalb 
nur eine Approbation in Betracht. Eine auf die 
Mindest-Weiterbildungszeit anrechnungsfä-
hige Weiterbildung ohne Approbation sei bei 
alleinigem Vorliegen einer Berufserlaubnis 
nicht mehr möglich.

Die von der ÄKWL vertretene Rechtsauffas-
sung, wonach mit der ärztlichen Weiterbil-

dung erst nach Feststellung der Gleichwer-
tigkeit begonnen werden darf, ist mit der 
Änderung des § 35 Abs. 2 HeilBerG NW (Er-
werb von weiterbildungsrechtlichen Bezeich-
nungen)10 jetzt gesetzlich bestätigt worden. 
Danach darf mit der ärztlichen Weiterbildung 
erst begonnen werden, wenn Kammerangehö-
rige eine ärztliche Grundausbildung (...) nach 
Bundesärzteordnung (...) in der jeweils gelten-
den Fassung abgeschlossen haben oder wenn 
die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes 
und die für die Ausübung der Berufstätig-
keit erforderlichen Kenntnisse der deutschen 
Sprache gegeben sind.

Aufgabe 
der Ärztekammer

Aufgrund der Zuständigkeit der Approbations-
behörden sind der Ärztekammer die Entschei-
dungsgründe für die Erteilung einer Approba-
tion oder Berufserlaubnis in der Regel nicht 
bekannt. Um Zeiten ärztlicher Tätigkeit, die 
noch unter Berufserlaubnis absolviert wurden, 
auf eine Anerkennung als Weiterbildung ge-
mäß WO prüfen zu können, ist daher in jedem 
Einzelfall vorab zu klären, wann und auf wel-
chem Wege die Gleichwertigkeit der medizi-
nischen Grundausbildung festgestellt wurde. 
Denn: Vor Feststellung der Gleichwertigkeit 
kann Weiterbildung nicht beginnen und eine 
Anrechnung nicht erfolgen.

Mit Erteilung der Approbation gilt die Gleich-
wertigkeit als festgestellt, ansonsten sind 
Nachweise über das jeweils durchgeführ-
te Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren 
(Gleichwertigkeits-/Kenntnisprüfung, Fest-
stellungsbescheid) von Antragstellenden vor-
zulegen. Diese sind erforderlich, um nachvoll-
ziehen zu können, wann die Gleichwertigkeit 
des Ausbildungsstandes im Einzelfall vorgele-
gen hat und mit einer Weiterbildung nach den 
rechtlichen Regelungen des Heilberufsgeset-
zes und der Weiterbildungsordnung begonnen 
werden konnte.

Weiterbildungsordnung

Nach bisheriger Weiterbildungsordnung 
konnte mit der Weiterbildung erst nach der 
ärztlichen Approbation oder der Erteilung 
einer Berufserlaubnis begonnen werden. Die-
se Regelung fand sich bereits seit 1991 in 
der Weiterbildungsordnung und konnte zu 
damaliger Zeit noch so verstanden werden, 
dass auch mit einer gültigen Berufserlaubnis 
eine Weiterbildung begonnen werden konnte. 
Hintergrund dieser Auslegung war, dass sei-
nerzeit die Approbation nur bei Vorliegen der 
deutschen Staatsangehörigkeit erteilt wurde, 
sodass ausländische Ärztinnen und Ärzte auch 
dann nur eine Berufserlaubnis erhalten konn-
ten, wenn der Abschluss ihrer medizinischen 
Ausbildung gleichwertig war oder sie diesen 
sogar nach Studium in Deutschland erworben 
hatten. Gemeint waren jedoch immer schon 
Berufserlaubnisse bei Abschluss einer gegen-
über dem hiesigen Medizinstudium gleich-
wertigen medizinischen Grundausbildung.

Die neue WO vom 01.07.2020 verdeutlicht 
nun diese schon damals geltende Anforderung 
der Gleichwertigkeit der medizinischen Aus-
bildung an den Beginn von Weiterbildung. § 4 
besagt: „Mit der Weiterbildung kann erst nach 
der ärztlichen Approbation oder der Erteilung 
der Erlaubnis zur Ausübung des ärztlichen Be-
rufes gemäß Bundesärzteordnung, der eine als 
gleichwertig anerkannte ärztliche Ausbildung 
zugrunde liegt, begonnen werden.“ 

Approbation
Die Erteilung der ärztlichen Approbation 
wird durch die Approbationsordnung für 
Ärzte (ÄApprO) geregelt. Mit der Approbati-
on darf der ärztliche Heilberuf selbstständig 
und eigenverantwortlich ausgeübt werden. 
Die Erteilung ist an bestimmte Vorausset-
zungen geknüpft. Liegen diese nicht voll-
ständig vor, kann nur eine Berufserlaubnis 
erteilt werden.

Berufserlaubnis
Im Unterschied zur Approbation, die zeitlich 
unbegrenzt ist und für ganz Deutschland 
gilt, entspricht eine Berufserlaubnis einer 
eingeschränkten Erlaubnis zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes. Dies bedeutet, dass ärzt-
liche Tätigkeiten unter Aufsicht und Anlei-

tung approbierter Ärztinnen und Ärzte aus-
geübt werden dürfen, jedoch selbstständige 
Tätigkeiten (wie sie z. B. gemäß Weiterbil-
dungsordnung gefordert sind) von einer Be-
rufserlaubnis nicht umfasst sind. Die Berufs-
erlaubnis kann auf bestimmte Tätigkeiten 
und Beschäftigungsstellen beschränkt wer-
den; Näheres bestimmen die Berufserlaub-
nisse und Begleitschreiben, die als Bestand-
teile der Erlaubnisurkunde der Ärztekammer 
mit vorzulegen sind. Die Erlaubnis darf nur 
widerruflich und nur bis zu einer Gesamt-
dauer der ärztlichen Tätigkeit von höchstens 
zwei Jahren erteilt oder verlängert werden 
(darüber hinaus nur im besonderen Einzel-
fall). Antragsteller mit Ausbildungsnachweis 
aus der EU haben Anspruch auf Erteilung 
einer Approbation, ihnen wird eine Berufs-
erlaubnis deshalb nicht erteilt.�

APPROBATION UND BERUFSERLAUBNIS

8 � RdErl. d. Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter - 232 - 0400.3.0/0402.1/ 0430.2 — 	
v. 17.11.2014

9 � ebd. Teil D Erteilung der Erlaubnis zur Ausübung des 
Berufes, Rz. 1.4.3

10 � https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_
detail?sg=0&menu=1&bes_id=4895&anw_
nr=2&aufgehoben=N&det_id=459782
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Begutachtungsverfahren in Westfalen-Lippe

Ob Weiterbildung unter Berufserlaubnis erfol-
gen kann, hängt also von der Art der Berufs-
erlaubnis ab. Diese wird zu unterschiedlichen 
Zwecken erteilt. Die Zweckbestimmung kann 
dem Text der Berufserlaubnis bzw. dem Be-
gleitschreiben entnommen werden. Je nach 
Zweck der Erlaubnis ist zu unterscheiden, ob 
die absolvierte ärztliche Tätigkeit auf die Wei-
terbildung zur Anrechnung kommen kann:

 Wird die Gleichwertigkeit im Begut-
achtungsverfahren durch die Approbations
behörde nach Aktenlage festgestellt, kann sie 
bereits bei Verfahrensbeginn angenommen 
werden. Die Berufserlaubnis erfolgt aus ad-
ministrativen Gründen, um für den Zeitraum 
des schwebenden Approbationsverfahrens die 
Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit zu er-
möglichen, die rückwirkend zur Anrechnung 
kommen kann.

 Werden hingegen im Begutachtungs-
verfahren wesentliche Unterschiede der in 
einem Drittstaat absolvierten medizinischen 
Grundausbildung gegenüber dem hiesigen 

Medizinstudium festgestellt, ist die ärztliche 
Tätigkeit unter Berufserlaubnis erforderlich, 
um zunächst einen gleichwertigen Ausbil-
dungsstand zu erlangen. Bevor diese Gleich-
wertigkeit festgestellt ist, kann Weiterbildung 
jedoch nicht beginnen. Die ÄKWL kann solche 
Zeiträume nicht anerkennen.

Berufszugang nach Medizinstudium 
im Ausland

Europäische Union: Die EU-Berufsanerken-
nungsrichtlinie (2005/36/EG) sieht vor, dass 
die Mitgliedsstaaten der EU die jeweiligen 
Berufsabschlüsse grundsätzlich als gleichwer-
tig anerkennen und den Berufsangehörigen 
freien Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt 
gewähren. In Verbindung mit der Richtlinie 
2006/100/EG regelt die Richtlinie die beruf-
liche Anerkennung im Bereich der sog. regle-
mentierten Berufe (z. B. Ärztin/Arzt). Sie gilt 
für alle Staatsangehörigen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union (EU), des 
sonstigen Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) und der Schweiz, die ihre Qualifikation 
in einem Mitgliedsstaat erworben haben, und 
gewährleistet ihnen den Zugang zu demsel-
ben Beruf unter denselben Voraussetzungen 
wie Inländern. Ärztinnen und Ärzte haben An-
spruch auf Erteilung der Approbation, wenn 
das Staatsexamen in Deutschland erfolgreich 
abgelegt wurde. Dies gilt auch bei Nachweis 
einer in Deutschland als gleichwertig aner-
kannten medizinischen Ausbildung in den 
übrigen EU-Mitgliedstaaten oder Vertrags-
staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(z. B. Schweiz).

Drittstaaten: Wurde die medizinische Ausbil-
dung außerhalb der EU (sog. Drittstaaten) ab-
solviert, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit 
im Einzelfall durch die Antragsteller zu erbrin-
gen. Bei Antrag auf Erteilung der Approbation 
erfolgt die Prüfung auf Gleichwertigkeit durch 
die zuständige Approbationsbehörde. Wird im 
Approbationsverfahren die Gleichwertigkeit 
der medizinischen Ausbildung festgestellt, 
besteht ebenfalls Anspruch auf Erteilung der 
Approbation. Liegen hingegen wesentliche 
Unterschiede der im Ausland absolvierten 
Ausbildung gegenüber dem hiesigen Medi-
zinstudium vor, kann nur eine Berufserlaubnis 
erteilt werden.

Rechtslage in Kürze

Schon immer konnte eine ärztliche Weiter-
bildung nach den rechtlichen Regelungen 

der Weiterbildungsordnung erst dann begin-
nen, wenn eine Approbation oder der Nach-
weis der Gleichwertigkeit der medizinischen 
Grundausbildung mit dem hiesigen Medizin-
studium vorlag. Um die Voraussetzungen für 
die Anrechnung von Zeiten ärztlicher Tätigkeit 
prüfen zu können, sind der Ärztekammer als 
notwendige Unterlagen von Antragstellenden 
vorzulegen:

 Berufserlaubnis(se) mit Begleitschreiben 
(Bestandteil der Urkunde)

 Nachweis über Feststellung der Gleich-
wertigkeit (Gleichwertigkeits-/Kenntnisprü-
fung, Feststellungsbescheid)

 ggf. Approbationsurkunde 

Ab Datum der Gleichwertigkeitsfeststellung 
kann ärztliche Tätigkeit als Weiterbildung zur 
Anrechnung kommen, soweit übrige Anforde-
rungen der WO erfüllt sind.

Zusammenfassung und Ausblick

Ein hoher Antragseingang bedeutet einen er-
heblichen Bearbeitungsaufwand im Ressort 
Aus- und Weiterbildung der ÄKWL. Dieser 
wird gerechtfertigt durch die Qualitätsanfor-
derungen sowohl an die ärztliche Weiterbil-
dung in Westfalen-Lippe als auch an die Pati-
entensicherheit.

Mit Änderung der Bundesärzteordnung 2012 
hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen ge-
schaffen, dass Ärztinnen und Ärzte mit gleich-
wertiger medizinischer Grundausbildung un-
abhängig von ihrer Staatsangehörigkeit eine 
Weiterbildung in Deutschland absolvieren 
können. Wurde hingegen die Gleichwertig-
keit gegenüber der hiesigen Ausbildung nicht 
festgestellt und die ärztliche Tätigkeit unter 
Berufserlaubnis benötigt, um die Gleichwer-
tigkeit erst zu erlangen und anschließend 
durch Prüfung nachzuweisen, kann eine An-
rechnung als Weiterbildung nicht erfolgen.

Zugewanderte Ärztinnen und Ärzte haben An-
spruch darauf, dass Zeugnisse und Nachweise 
aus dem Herkunftsland im Hinblick auf die 
hiesige Weiterbildungsordnung geprüft wer-
den. Aber auch eine Inländerbenachteiligung 
gilt es zu vermeiden, denn: In Deutschland 
ausgebildete Ärztinnen und Ärzte können 
ebenfalls nicht in die Weiterbildung starten, 
bevor die Anforderungen an den Abschluss 
ihrer hochwertigen medizinischen Ausbildung 
erfüllt sind.
�

Mythos: 
„Früher wurde unter Berufserlaubnis alles angerech-
net, heute plötzlich nicht mehr.“

Fakt ist: Bereits vor 2012 galt, dass Weiterbildung 
nur mit gleichwertiger Berufserlaubnis erfolgen 
konnte, nur wurde dieser Passus der WO kaum the-
matisiert oder irrtümlich verstanden. Heute gibt es 
keine veränderte, sondern allenfalls eine „offensicht-
lichere“ Rechtslage.

Mythos: 
„Ärztinnen und Ärzte mit Berufserlaubnis haben die 
Rechte und Pflichten eines Arztes — mithin auch das 
Recht auf Anerkennung als Weiterbildung.“

Fakt ist: Personen, denen eine Erlaubnis zur Aus-
übung des ärztlichen Berufes (...) erteilt wurde, ha-
ben im Übrigen die Rechte und Pflichten eines Arztes 
(§ 10 Abs. 6 BÄO). Hier wird Bezug genommen auf 
die Berufsordnung, wonach Rechte und Pflichten 
von Ärzten gegenüber ihren Patienten, den Berufs-
kollegen und der Ärztekammer geregelt sind. Ein An-
spruch auf Anerkennung als Weiterbildung begrün-
det sich hieraus nicht.

MYTHEN UND FAKTEN
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SCHUTZ VON RISIKOGRUPPEN

Besser generell zur Grippeimpfung aufrufen

Leserbriefe geben die Meinung der Verfasser wieder. Die Redaktion des Westfälischen Ärzte-
blattes freut sich über Leserzuschriften. Sie behält sich jedoch vor, überlange Darstellungen 
auf ein abdruckbares Maß zu kürzen.

LESERBRIEFE

Gemeinsam haben sich Ärztekammer und Kas-
senärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe vor 
Beginn der Grippesaison für eine Erhöhung 
der Impfquote und den verstärkten Schutz von 
Risikogruppen ausgesprochen (WÄB 11/2020). 
Dazu bemerkt Dr. Martin Junker:

Es ist völlig richtig und notwendig, dass 
eine Lanze für die Grippeimpfung gebrochen 
wird. Aber in der Form wie in der gemeinsa-
men Pressemeldung von ÄKWL und KVWL, 
ist es m. E. schlecht. Wir haben jedes Jahr 
das Problem, dass — fast zunehmend — die 
(ideologische) Abwehr gegen Grippeimpfun-
gen zunimmt, leider überproportional bei den 
„Streuern“, denen mit vielen Fremdkontakten. 
Wir wissen aber, dass erst eine Durchseuchung 
oder Durch-Impfung von 70 Prozent und mehr 

eine Epidemie verhindert — übrigens genauso 
wie wohl bei COVID-19! Ziel müsste es also 
sein, gerade die Vervielfältiger, Verkäufer/in-
nen, Kindergärtner/innen, Lehrer/innen usw., 
auch die, die in Betrieben nahe beieinander 
sind, möglichst komplett zu impfen. Leider ist 
die Politik erst auf den Dreh gekommen, halb-
herzig, als eine Vermehrung der Produktion 
in diesem Jahr nicht mehr möglich war. Ein 
weiterer Fehler!

Mit der Empfehlung der Körperschaften zur 
Grippeimpfung und der gleichzeitigen War-
nung, es könnte schon für die Risikogruppen 
nicht reichen, haben viele Menschen Angst 
oder Bedenken, sich impfen zu lassen, da sie ja 
den Anderen diese Impfung wegnehmen! Das 
ist fatal! Besser wäre es gewesen, zur Impfung 

Anmerkung der Redaktion: Die Ständige 
Impfkommission beim Robert-Koch-Institut 
setzte sich bereits im Frühjahr mit der Frage 
verfügbarer Impfstoff-Mengen und einer Aus-
weitung von Impfempfehlungen auseinander:

„Stellungnahme der Ständigen Impfkommis-
sion (STIKO) beim Robert Koch-Institut (RKI): 
Bestätigung der aktuellen Empfehlungen zur 
saisonalen Influenzaimpfung für die Influ-
enzasaison 2020/21 in Anbetracht der Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie (Stand: 
30.7.2020)
…
Die beginnende Diskussion einer Indikations-
erweiterung der Influenzaimpfung war Anlass 
auf dem Treffen der STIKO-Arbeitsgruppe 
„Influenza“ im Mai 2020, die Versorgungs-
situation von Influenzaimpfstoffen für die 
kommende Saison sowie die Umsetzung der 

generell aufzurufen und das Risiko einzuge-
hen, dass einige zu spät gekommene keine 
mehr abbekommen. Das würde die mangelnde 
Vorsorge (nach über 25.000 Influenza-Toten 
vor zwei Jahren!) deutlicher machen und ein 
Umdenken für das nächste Jahr bewirken! Da-
rüber hinaus ist mein Eindruck (bei jährlich 
700 bis 900 durchgeführten Grippeimpfungen 
im Jahr), auch in Betrieben, dass man damit 
auch besser gegen alle anderen Infekte, ja so-
gar gegen COVID-19 geschützt ist.

Eine Studie zeigte, dass bei komplett durch-
geimpften Mitarbeitern die AU-Tage bis zu 
30 Prozent geringer pro Jahr sind, also auch 
ein volkswirtschaftlicher wie auch Epidemie- 
und Pandemie-Gewinn! Also: eine dringende 
Empfehlung, ohne Einschränkung, wäre bes-
ser gewesen.

Dr. med. Martin Junker
Facharzt für Allgemeinmedizin

57462 Olpe

STIKO-Impfempfehlungen im Zuge der CO-
VID-19-Pandemie erneut zu besprechen. 

Dabei wurde Folgendes festgehalten: 

Nach Kenntnis der STIKO werden für die kom-
mende Saison 2020/21 in Deutschland ca. 
25 Mio. Dosen Influenzaimpfstoff verfügbar 
sein (inkl. der vom Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) beschafften nationalen 
Reserve). Obwohl dies deutlich mehr Impf-
stoffdosen sind als in den vergangenen Jah-
ren, würden diese aber nicht für die Impfung 
der gesamten Bevölkerung der Bundesrepu
blik Deutschland ausreichen. … Allein für die 
vollständige Umsetzung der bestehenden STI-
KO-Impfempfehlungen wären etwa 40 Mio. 
Dosen Influenzaimpfstoff notwendig. Durch 
eine Ausweitung der Impfempfehlung auf 
die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland könnte es zu einer Unterversor-

gung der Risikogruppen kommen, die beson-
ders von der Impfung profitieren würden und 
durch deren Impfschutz man das Gesund-
heitssystem besonders entlasten möchte. Ent-
sprechend könnte sich eine Ausweitung der 
Empfehlung derzeit sogar als kontraproduktiv 
erweisen.“

aus: Epidemiologisches Bulletin 32/33|2020, 
6.8.2020; https://www.rki.de/DE/Content/In-

fekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/
32-33_20.pdf?__blob=publicationFile
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Fortbildungs-
veranstaltungen
im Überblick

  G	 Gastroenterologie� 59
	 Gendiagnostikgesetz (GenDG)� 40, 48
	 Geriatrische Grundversorgung� 60
	 Gesundheitsfördernde 
	 Kommunikation� 61
	 Gesundheitsförderung und 		
	 Prävention� 46
	 Gynäkologie� 60

  H	 Hämotherapie� 48
 	 Hautkrebs-Screening� 40, 48
	 Herz und Diabetes� 48
	 HIV und andere sexuell übertragbare 
	 Infektionen (STI)� 41
	 Hygiene� 39, 45, 48, 52
	 Hygienebeauftragter Arzt� 45, 48, 52
	 Hypnose als Entspannungsverfahren� 45

   I	 Impfen� 48
	 Infektionsmanagement in der Praxis� 48
	 Instagram� 37
 	 Irreversibler Hirnfunktionsausfall� 48

  K	 Kardiologie� 59
	 Keine Angst vorm ersten Dienst� 44
	 Kindernotfälle� 51
	 Klinische Notfall- und  
	 Akutmedizin� 47, 50
	 Klinische Studien� 49, 50
	 Klumpfußtherapie� 54
	� KPQM� 54
	 Krankenhaushygiene� 45, 52

  L	 LNA/OrgL� 51
	 Lungenfunktion� 56
	 Lymphologie� 48

 M	 Manuelle Medizin/ 
	 Chirotherapie� 45, 56
	 Medical English� 55
	� Medizin für Menschen mit 
	 intellektueller Beeinträchtigung� 47
	 Medizinethik� 48
	 Medizinische Begutachtung� 46, 47, 54
 	 Migration und Medizin� 49
	 Moderatorentraining Ethikberatung� 55
	 Moderieren/Moderations-
	 techniken� 54, 61, 62 
	 Motivations- und Informations-
	 schulung� 41, 54
	 MPG� 40, 52

  N	�� NAWL — Notarztfortbildung �
	 Westfalen-Lippe� 39, 45, 47, 50—52
	 Neurografie/Myografie� 56
	 Neurologie � 40, 59
	
                  
  O	 Online-Wissensprüfung� 40
	 Osteopathische Verfahren� 47, 56
	 Organisation in der Notaufnahme�47, 50

  P	 Palliativmedizin� 45, 62
	 Patientenzentrierte 
	 Kommunikation� 49, 61

	 Personalmanagement in der 
	 Arztpraxis� 55
	 Pharmakotherapie  
	 bei Multimorbidität� 55
	 Prüfarztkurs� 49
	 Psychiatrie� 60
 	 Psychosomatische 
	 Grundversorgung� 49, 61
	 Psychotherapie� 62
	� Psychotherapie der 
	 Traumafolgestörungen� 61
	 Psychotraumatologie� 49, 61

  Q	 Qigong Yangsheng� 56, 61

  R	 Refresherkurse� 39, 40, 48
	 Rehabilitationswesen� 46
	 Reisemedizinische Gesundheits-
	 beratung� 47
	 Resilienztraining� 56
	 Rheumatologie� 60
	 Risiko- und Fehlermanagement� 54

  S	 SARS-CoV-2/COVID-19� 39, 59
	 Schlafbezogene Atmungsstörungen� 47
	 Schmerzmedizinische Grund-
	 versorgung� 49
	 Schmerztherapie� 45
	� Sedierung und Notfallmanagement �
	 in der Endoskopie� 49
	 Sexualmedizin� 62
	 Sexuelle Gesundheit� 41, 61
	 Sexuelle Gewalt an Frauen 
	 und Kindern� 41
	 Soziales Entschädigungsrecht� 47
	 Sozialmedizin� 46, 47, 54
	� Spezialisierte schlafmedizinische 
	 Versorgung� 50
	 Sportmedizin� 62
	 Strahlenschutzkurse� 52
	 Stressbewältigung durch 
	 Achtsamkeit� 56, 61
	 Stressmedizin� 50
	 Strukturierte curriculare 
	 Fortbildungen� 46, 47, 60
	 Studienleiterkurs� 50
	 Suchtmedizin� 46

  T	 Tapingverfahren� 55
	 Train-the-trainer-Seminar� 54
	 Transfusionsmedizin� 50
	 Transkulturelle Medizin� 49
	 Transplantationsbeauftragter Arzt� 50
	 Traumafolgen� 47

  U	 Ultraschallkurse� 42, 51, 52—54, 61
	 Updates in der Medizin� 58—60
	 U-Untersuchungen� 56

  V	 Verkehrsmedizinische
	 Begutachtung� 50

	
 W	 Weiterbildungskurse� 44—46, 62
	 Workshops/Kurse/Seminare� 54—56

  Y	 Yoga-Praxisworkshop� 56

  A	 Adipositasmanagement� 59
	 Ärztlich begleitete Tabakentwöhnung�50
	 Ärztliche Führung� 47
	 Ärztliche Leichenschau� 55
	 Ärztliche Wundtherapie� 50
	 Ärztlicher Bereitschaftsdienst� 52
	 Akupunktur� 41, 44
	� Allgemeine Fortbildungs-�
	 veranstaltungen� 42—44, 57, 59, 60
	 Allgemeine Informationen� 57, 63
	 Allgemeinmedizin� 44, 62
	� Anästhesie bei herzchirurgischen 	

und interventionellen kardio-		
logischen Eingriffen� 47

	 Antibiotic Stewardship (ABS)� 46
	 Arbeitsmedizin� 44
	 Asthma bronchiale/COPD� 54
	 Aufenthaltsrechtliches Verfahren� 47

  B	 Balint-Gruppe� 62
	 Betriebsmedizin� 44
	 Bildungsscheck/Bildungsprämie� 63
	 Borkum� 37, 58—62
	 BUB-Richtlinie� 47

  C	 Chefarztrecht� 55
	 Curriculare Fortbildungen�47—50, 60, 61

  D	� Der müde und erschöpfte Patient� 59
	 Der psychiatrische Notfall� 52
	 Dermatologie� 41
	 Diabetes mellitus� 59
	 Die Kunst der Differenzialdiagnose� 60
	 Die moderne Hausarztpraxis� 55
	� DMP (Asthma bronchiale/COPD — 	

Diabetes mellitus — KHK)� 41, 54, 59

  E	 eHealth� 39, 48
	 EKG� 56
	� eKursbuch
	 „PÄDIATRISCHER ULTRASCHALL“� 42, 52
	 „PRAKTiSCHER ULTRASCHALL“� 42, 52
	 eLearning� 39—42, 48, 51, 54
	 Elektroenzephalografie� 56
	 EMDR� 55
	 Endokrinologie� 60
	 Entwicklungs- und Sozialpädiatrie� 60
	 Ernährungsmedizinische 
	 Grundversorgung� 46
	� EVA — Zusatzqualifikation „Entlas-

tende Versorgungsassistentin“� 17 

  F	� Facebook�� 37
	� Fehlermanagement/Qualitätsmanage-

ment/Risikomanagement� 54
	 Fortbildungs-App� 51
	 Fortbildungsveranstaltungen/		
	 Qualifikationen für MFA� 49
	 Forum — Arzt und Gesundheit� 56, 61
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ELEARNING-ANGEBOTE

Die Akademie für medizinische Fortbildung der ÄKWL und der KVWL wird ihr eLearning-Angebot in den
nächsten Wochen stetig ausbauen und aktualisieren. Die Maßnahmen werden über die elektronische
Lernplattform ILIAS angeboten.

www.akademie-wl.de/fortbildungskatalog

SARS-CoV-2 - Umgang in der ambulanten und stationären Versorgung
- 15-minütiges Einführungsvideo zu COVID-19
- �Antworten auf häufig gestellte Fragen durch die Bereitstellung von quali-

fizierten Informationsquellen
- Hilfreiche Links, um sich über den aktuellen Stand zu informieren       
Leitung: Univ.-Prof. Dr. med. A. Mellmann, Münster, Dr. med. A. N. Hunn, 
Dortmund

Lernplatt-
form ILIAS 
(öffent-
licher 
Bereich)

kostenfrei Laura Steger
-2229
Inka 
Raestrup
-2232

Online-Schulung „COVID-19” (4 UE)
in Kooperation mit dem UKM Trainingszentrum am Universitäts-
klinikum Münster                                                                                
- Therapieempfehlungen
- Hygienische Maßnahmen
- Notfallsonographie / Lungensonographie
- Bauchlage sicher anwenden
Leitung: Dr. med. T. Güß, Münster

Lernplatt-
form ILIAS

kostenfrei 8 Astrid
Gronau
-2206

Notfallmedizinische Online-Fortbildung — 
Notarztfortbildung Westfalen-Lippe 
anerkannt gemäß § 5 Abs. 4 RettG NRW                                           
Notfallkoordination im Präklinischen Notfalldienst und in Zentralen 
Notaufnahmen (6 UE)
Notfallkoordination im Normalbetrieb
- Gesetzliche Grundlagen
- Techniken der Notfallkoordination
- Führungsunterstützungstechniken
- Massenanfall von Verletzten
- Massenanfall von Erkrankten
- Pandemie
- CBRN
Zusammenarbeit Präklinik/Klinik — mit der Feuerwehr/THW — mit der Polizei
Leitung: Dr. med. M. Eichler, Steinfurt

Lernplatt-
form ILIAS

M: € 79,00
 N: € 99,00

12 Thore
Schröder
-2214

eHealth  eine praxisorientierte Einführung (10 UE) — 
entspricht den Modulen 1 und 2 der curricularen Fortbildung eHealth 
— Informationstechnologie in der Medizin
- Modul 1 - Einführung, Motivation und Hintergrund                            
- Modul 2 - Anwendungen und Anwendungsbeispiele
Leitung: Prof. Dr. P. Haas, Dortmund
Hinweis: Das eLearning-Angebot ist in vollem Umfang auf das Curriculum 
„eHealth - Informationstechnologie in der Medizin” anrechenbar.

Lernplatt-
form ILIAS

M: € 175,00 
N: € 199,00

20 Christoph 
Ellers
-2217

eRefresher Hygiene für Ärzte/innen (3 UE)
zum Nachweis der regelmäßigen Fortbildungspflicht von                  
Hygienebeauftragten gem. § 6 Abs. 1 HygMedVo NRW
- Nosokomiale Infekte
- Neue Antiobiotika — Indikationen und Limitationen
- Desinfektionsmittel — Wirkstoffe und Einsatzbereiche
- Wie läuft eine Begehung ab?
Leitung: Dr. med. Chr. Lanckohr, EDIC, Münster
Voraussetzung: Curriculare Fortbildung „Hygienebeauftragter Arzt”

Lernplatt-
form ILIAS

M: € 99,00
N: € 119,00

6 Kerstin 
Zimmer-
mann
-2211

eRefresher Hygiene für MFA (3 UE)
zum Nachweis der regelmäßigen Fortbildungspflicht von                  
Hygienebeauftragten gem. § 6 Abs. 1 HygMedVo NRW
- Desinfektionsmittel — Wirkstoffe und Einsatzbereiche
- �Manuelle vs. Maschinelle Aufbereitung (Instrumentenspülmaschine/RDG) 

von Medizinprodukten — Risikoeinstufung
- Wie läuft eine Begehung ab?
- Überblick Hygieneplan — Grundlagen und Inhalte
Leitung: Dr. med. Chr. Lanckohr, EDIC, Münster
Voraussetzung: Erfolgreiche Teilnahme an einer Fortbildung für die Quali-
fiakation zum/zur Hygienebeauftragten gem. HygMedVO NRW §1 Abs. 2

Lernplatt-
form ILIAS

AG/M: € 85,00
AG/N: € 99,00

Lisa Lenzen
-2209
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eRefresher Aufbereitung von Medizinprodukten für MFA (4 UE)
für Absolventen/innen eines Fortbildungskurses zum Erwerb der Sach-
kunde gem. (§ 8 (4) i. V. m.) § 5 (1) MPBetreibV für die Instandhal-
tung von Medizinprodukten in Arztpraxen
- Update: Aufbereitung von Medizinprodukten                                      
- Hygiene- und Desinfektionsplan
- Empfehlungen zur postoperativen Wundinfektion
- Voraussetzungen zur validierten Aufbereitung in der Endoskopie
Leitung: Frau Prof. Dr. med. C. Hornberg, Bielefeld 
Voraussetzung: Erfolgreiche Teilnahme an einem Fortbildungskurs zum 
Erwerb der Sachkunde gemäß der Medizinproduktebetreiberverordnung 
(MPBetreibV) für die Instandhaltung von Medizinprodukten in der Arztpra-
xis

Lernplatt-
form ILIAS

AG/M: € 85,00 
AG/N: € 99,00

Lisa Lenzen
-2209

eRefresher Notfallmanagement (4 UE)
für Entlastende Versorgungsassistenten/innen EVA/NäPA                  
gemäß der Delegationsvereinbarung Anlage 8 BMV-Ä § 7 (6)
- Vitalparameter und deren Bedeutung
- Bewusstseinsgrade
- �Notfallstressmanagement (Selbstkunde, Umgang mit Patienten und 

Angehörigen)
- �Notfallkunde (Wunden, internistische Notfälle, Traumatologie, Med., 

Schock)
- Kenntnisse des Rettungsdienstes
Leitung: L. Mittelstädt, Witten
Voraussetzung: Abschluss Spezialisierungsqualifikation zum/zur Entlasten-
de Versorgungsassistenten/innen EVA, NäPA
Hinweis: Das eLearning ist anrechenbarer Baustein auf den Refresherkurs 
gem. Delegationsvereinbarung Anlage 8 BMV-Ä § 7 (6)
Hinweis: Neben dem „eRefresher Notfallmanagement” ist auch das Not-
falltraining „Notfälle in der Praxis — Cardiopulmonale Reanimation” sowie 
die Fortbildung „Informations- und Kommunikationstechnologie/Digitali-
sierung” Bestandteil des Refresherkurses für Entlastende Versorgungsassis-
ten/innen EVA/NäPA .

Lernplatt-
form ILIAS 

AG/M: € 85,00
 AG/N: € 99,00

Nina 
Wortmann
-2238

eRefresher Hautkrebs-Screening (5 UE)
- Stärkung der Patientenorientierung                                                    
- Was ist Prävention? Was ist Screening?
- Informationen zum HKS in Deutschland
- Verdachtsdiagnostik/Differenzialdiagnostik und Bestätigungsdiagnostik
- Dokumentation und Meldung von Fällen an das Krebsregister
- Kommunikation und interdisziplinäre Zusammenarbeit
Leitung: Prof. Dr. med. E. Breitbart, Hamburg 
Voraussetzung: Teilnahme am qualifizierten Fortbildungsprogramm 
„Hautkrebs-Screening”

Lernplatt-
form ILIAS

M: € 79,00
 N: € 99,00

10 Hendrik 
Petermann
-2203

eRefresher Qualifikation zur fachgebundenen genetischen Beratung 
gemäß § 7 Abs. 3 und § 23 Abs. 2 Nr. 2a Gendiagnostikgesetz (GenDG) 
zur Vorbereitung auf die Online-Wissensprüfung
Leitung: Prof. Dr. med. J. Epplen, Hannover, Prof. Dr. med. P. Wieacker,   
Münster
Facharzt-Gruppe: interdiziplinär
Voraussetzung: Nachweis von mindestens fünf Berufsjahren nach Aner-
kennung zur Fachärztin bzw. zum Facharzt

Lernplatt-
form ILIAS

M: € 165,00 
N: € 199,00 

(incl. Online-
Wissensprü-

fung)

€ 50,00 
(nur Online-
Wissensprü-

fung)

12 Falk
Schröder
-2240

Update Neurologie (5 UE)
- Demenz                                                                                              
- Epilepsie
- Morbus Parkinson
- Multiple Sklerose
- Schlaganfall
Leitung: Dr. med. W. Kusch, Münster-Hiltrup

Lernplatt-
form ILIAS

M: € 49,00
 N: € 69,00

10 Madeleine 
Reuver
-2224
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Sexuelle Gewalt an Frauen und Kindern — Diagnostik und Prävention 
(2 UE)
in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Kinderschutz          
im Gesundheitswesen NRW
Sexualisierte Gewalt gegen Frauen
- �Epidemiologie, Geseztliche und arztrechtliche Grundlagen, Körperliche 

und gynäkologische Untersuchung, K. O.-Mittel, Beratungsstelle
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder
- �Statistik, Abklärung/Anamnese, Untersuchung/Kolposkopie, Risikokonstel-

lation
Leitung: Frau Prof. Dr. med. S. Banaschak, Köln, Frau Dr. med. T. Brüning, 
Datteln

Lernplatt-
form ILIAS

M: € 35,00
N: € 49,00

4 Madeleine
Reuver
-2224

Akupunktur Block A (Grundkurs) (24 UE) zur Erlangung der Zusatz-
Weiterbildung „Akupunktur”
- �Vorstellung wissenschaftlicher und akupunkturrelevanter Grundlagen der 

Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
- Durchführung der Akupunkturbehandlung                                          
Leitung: Dr. med. E.-Th. Peuker, Münster, Dr. med. S. Kirchhoff, Sprockhövel

Lernplatt-
form ILIAS

M: € 699,00 
N: € 769,00

48 Guido Hüls
-2210

DMP-spezifische Online-Fortbildung (je Modul 2 UE)
in Zusammenarbeit mit dem Hausärzteverband Westfalen-Lippe e. V.
Zielgruppe: Ärzte/innen, die im Rahmen der DMP-Verträge tätig sind und 
Interessierte
- Asthma bronchiale/COPD                                                                 
Modul 1: Asthma bronchiale/COPD
Modul 2: Inhalationstherapie/Pneumonie
Modul 3: Schlafbezogene Atemstörungen/Sport bei COPD
Modul 4: Chronisch persistierender Husten/Schweres Asthma
Modul 5: Fallbeispiele Asthma/COPD
Modul 6: Medikamentöse Therapie
- Diabetes mellitus
Modul 1: Diabetisches Fußsyndrom
Modul 2: Diabetes und Herz
Modul 3: Diabetes und Sport
- Koronare Herzkrankheit (KHK)
Modul 1: Herzinsuffizienz
Modul 2: Arrhythmien
Modul 3: Gerinnungsmanagement und Akutes Koronarsyndrom
Hinweis: Die einzelnen Module können frei gewählt werden.
Hinweis DMP: Die Module sind gemäß der Vereinbarung nach § 73 a 
SGB V über die Durchführung strukturierter Behandlungsprogramme nach 
§ 137 f SGB V für Versicherte mit den Erkrankungen „Asthma bronchiale/ 
COPD“, „Diabetes mellitus Typ 2“ und „Koronare Herzkrankheit (KHK)“ in 
Westfalen-Lippe anerkannt.

Lernplatt-
form ILIAS 

(je Modul) 
Mitglieder 

Akademie und 
Hausärztever-

band WL: 
€ 29,00

Mitglieder 
Akademie 

oder Haus-
ärzteverband 

WL: 
€ 35,00

Nicht-
mitglieder: 

€ 49,00

(je 
Mo-
dul)
4

Madeleine
Reuver
-2224

HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) (4 UE)
- Epidemiologie von HIV und STI                                                           
- Darstellung und Wissen über die gängigsten STI
- Definition und Konzepte von Sexualität
- Sexuelles Verhalten
- STI-Diagnostik
Leitung: Prof. Dr. med. N. H. Brockmeyer, Bochum
Hinweis: Ärzte/innen, die an der Vereinbarung über die HIV-Präexpositions-
prophylaxe gemäß § 20j SGB V teilnehmen, können mit dieser Fortbildung 
theoretische Kenntnisse im Bereich HIV/Aids nachweisen (4 Punkte).

Lernplatt-
form ILIAS

M: € 79,00
N: € 99,00

8 Madeleine 
Reuver
-2224

Dermatologische Online-Fortbildung (4 UE)
Online-Quiz mit jeweils 20 Fragen zu den Themenbereichen                  
- Dermatoonkologie
- Differenzialdiagnosen und Therapie
Leitung: Dr. med. T. Brinkmeier, Dortmund 

Lernplatt-
form ILIAS

M: € 49,00
 N: € 69,00

8 Hendrik 
Petermann
-2203

Motivations- und Informationsschulung
Alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und                          
sicherheitstechnische Betreuung
Aufbauschulung (6 UE)
Leitung: Dr. med. Chr. Saße, Münster
Hinweis: Ärzte/innen, die sich nach Ablauf der 5-jährigen Frist auch 
weiterhin für die „Alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung” ihrer Praxis entscheiden, kommen mit der 
Teilnahme an der Aufbauschulung bis zum Ablauf einer Frist von weiteren 
5 Jahren ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Unfallverhütung und zum 
Arbeitsschutz nach.

Lernplatt-
form ILIAS

M: € 419,00 
N: € 469,00

12 Anja Huster
-2202







12|20  WESTFÄLISCHES ÄRZTEBLATT 

44  FORTBILDUNGSANKÜNDIGUNGEN DER ÄKWL UND DER KVWL

Kurs Datum Ort Gebühren • Auskunft
0251 929

Keine Angst vorm ersten Dienst
Notfalldiagnostik in der Notaufnahme. 
Die wichtigsten Krankheitsbilder und 
Differenzialdiagnosen zu den häufigsten 
Leitsymptomen (mit Liveschall).
Zielgruppe: Junge Ärzte/innen in internisti-
schen, chirurgischen, fachdisziplinübergrei-
fenden Notaufnahmen und Klinikambulanzen 
sowie interessierte Medizinstudierende im PJ
Leitung: Dr. med. J. A. Gehle, Dr. med. Chr. 
Haurand, Gelsenkirchen
Schriftliche Anmeldung erforderlich!

Sa., 27.02.2021
9.00—17.15 Uhr 
Münster, Ärztekammer Westfalen-Lippe, 
Gartenstr. 210—214
�
- �Erster Dienst/Fortbildung/Ausbildung/ 

Konzept vs. Kaltes Wasser
- �Modul I — Thoraxschmerz/Luftnot/

Thrombose/Ischämien
- Modul II — Abdominalschmerz 
- �Weiter lernen, weiterkommen — mit 

Ihrer Akademie für medizinische 
Fortbildung

- �Dienst in der Zentralen Notaufnahme:   
Mehr als ABC und SOP?

- Modul III — Neurologie
- �Modul IV — Die drei wichtigsten en-

dokrinen Störungen im Notdienst

M: € 30,00
 N: € 50,00

9 Eugénia 
de Campos
-2208

12. Rheiner Symposium 
für Gynäkologie und Perinatalmedizin 
Leitung: Frau Dr. med. C. Fuhljahn, 
Prof. Dr. med. M. Meyer-Wittkopf, Rheine 
Schriftliche Anmeldung erbeten!

Sa., 20.11.2021 
9.00—17.45 Uhr 
Rheine, Stadthalle Rheine, Humboldt-
platz 10

Ursprünglich geplant am 21.11.2020

M: € 90,00 
N: € 110,00 

MFA/
Hebammen:

€ 30,00 

* Parisia
Olube
-2243

WEITERBILDUNGSKURSE

Die Kurse sind gem. Weiterbildungsordnung der ÄKWL vom 21.09.2019, in Kraft getreten am 01.07.2020, 
zur Erlangung einer Gebietsbezeichnung bzw. einer Zusatz-Weiterbildung anerkannt.

www.akademie-wl.de/fortbildungskatalog

Zusatz-Weiterbildung Akupunktur (200 UE)

Akupunktur (Blöcke A—G)
Leitung: Dr. med. E.-Th. Peuker, Münster, 
Dr. med. S. Kirchhoff, Sprockhövel
                                                                 

Block A (Online-Kurs)
Blöcke B—E (Blended-
Learning-Kurs): 
Beginn: März 2021
Ende: November 2021
Blöcke F/G (Präsenzkurs — 
5 Wochenenden): 
Beginn: März 2020 
Ende: Januar 2021

Hattingen

�

Blöcke A—E 
(pro Block): 

M: € 699,00
N: € 769,00
 Blöcke F/G 

(pro Wochen-
ende): 

M: € 549,00 
N: € 599,00

Block 
A: 48 
Blöcke 
B-E: 
je 32 

Blöcke 
F/G: 
80

Guido Hüls
-2210

Repetitorium Allgemeinmedizin mit Prüfungsvorbereitung (80 UE) (anerkannt als Quereinsteigerkurs)

Allgemeinmedizin
Aus der Praxis für die Praxis (Module 1—3)
Leitung: Prof. Dr. med. H. Rusche, Hattingen

                                                            

Modul 1: 
So., 18.04.bis
Fr., 23.04.2021
Modul 2: 
Fr./Sa., 03./04.09.2021
Modul 3: 
Fr./Sa., 05./06.11.2021
(Einzelbuchung der 
Module möglich)

Borkum 

Münster 

Münster

�

Modul 1: 
M: € 880,00 
N: € 970,00

 Modul 
2 und 3:

 M: € 880,00
N: € 970,00

80 Melanie 
Dietrich
-2201

Weiterbildung Arbeitsmedizin bzw. Zusatz-Weiterbildung Betriebsmedizin (360 UE)

Arbeitsmedizin/Betriebsmedizin
(Module I—VI)                                      
Gesamtleitung: Prof. Dr. med. Th. Brüning, 
Bochum
Leitung: Prof. Dr. med. Th. Brüning, 
S. Neumann, Bochum

Beginn: August 2021 
Ende: Februar 2022
(zzgl. eLearning) 
(Quereinstieg möglich) 

Bochum (je Modul)
 M: € 899,00 
N: € 985,00

84 Kerstin
Zimmer-
mann
-2211

Zusatz-Weiterbildung Ernährungsmedizin (100 UE)

Ernährungsmedizin
Leitung: Prof. Dr. med. G. Bönner, Freiburg, 
Frau Dr. med. B. Schilling-Maßmann, Tecklen-
burg, Dr. med. W. Keuthage, Münster, 
Dr. med. M. Klein, Recklinghausen              

Präsenz-Termine: 
Fr., 22.10.—
So., 24.10.2021 und 
Mi., 09.02.—
So., 13.02.2022
(zzgl. eLearning)

Münster 

�

M: € 1.930,00
N: € 1.980,00

120 Petra 
Pöttker
-2235
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Weiterbildungsbaustein Hypnose als Entspannungsverfahren (32 UE)

Hypnose als Entspannungsverfahren
Leitung: Frau Dr. med. N. Aufmkolk, Ahaus
Hinweis: Anrechenbarer Baustein auf die 
Facharztweiterbildung „Psychiatrie und 
Psychotherapie”, „Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie”, „Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und -psychotherapie” sowie auf die 
Zusatz-Weiterbildung „Psychotherapie”

Fr./Sa., 12./13.03.2021 
und 
Fr./Sa., 08./09.10.2021

Münster

�

M: € 765,00
N: € 840,00

32 Kerstin 
Zimmer-
mann
-2211

Zusatz-Weiterbildung Krankenhaushygiene (200 UE)

Krankenhaushygiene (Grundkurs) 
(40 UE)                                                     
Modul I: Hygienebeauftragter Arzt
Leitung: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. PH F. Kipp, Jena, 
Univ.-Prof. Dr. med. A. Mellmann, Münster

Präsenz-Termine: 
Fr./Sa., 07./08.05.2021 
und Sa., 18.09.2021
(zzgl. eLearning

Münster

�

M: € 650,00
N: € 710,00

50 Guido Hüls
-2210

Krankenhaushygiene (Aufbaukurs) (160 UE)
Modul II: Organisation der Hygiene
Modul III: Grundlagen der Mikrobiologie
Modul IV: Bauliche und technische Hygiene
Modul V: Gezielte Präventionsmaßnahmen
Modul VI: Qualitätssichernde Maßnahmen/
Ausbruchsmanagement

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage (je 
Mo-
dul) 
32 

Guido Hüls
-2210

Zusatz-Weiterbildung Manuelle Medizin/Chirotherapie (320 UE)

Manuelle Medizin/Chirotherapie 
(LBH 1—3, HSA 1—3, MSM 1 u. 2) 
Leitung: Prof. Dr. med. M. Schilgen, Münster

Beginn: 1. Quartal 2021 Münster

�

noch offen je 40 Astrid 
Gronau
-2206

Zusatz-Weiterbildung Notfallmedizin (80 UE)/Zusatz-Weiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin (80 UE)

Notarztkurs Westfalen (Kursteile A—D)        
Leitung: Frau Dr. med. K. Schaller, 
Dortmund                                                  

auf Anfrage Dortmund-
Eving

�

noch offen 90 Thore
Schröder
-2214

Zusatz-Weiterbildung Palliativmedizin (160 UE)

Palliativmedizin (Basiskurs) (40 UE)
Leitung: Prof. Dr. med. D. Domagk, Warendorf, 
Priv.-Doz. Dr. med. P. Lenz, Frau Dr. med. 
B. Roesner, Münster                                   

Präsenz-Termine: 
Fr., 22.01.—So., 24.01.2021 
und 
Fr., 19.02—Sa., 20.02.2021
(zzgl. eLearning)
WARTELISTE

Münster

�

M: € 999,00 
N: € 1.099,00

45 Daniel 
Bussmann
-2221

Palliativmedizin (Basiskurs) (40 UE)
Leitung: Priv.-Doz. Dr. med. E. A. Lux, Lünen 

                                                                 

auf Anfrage Lünen

�

M: € 999,00 
N: € 1.099,00

45 Daniel 
Bussmann
-2221

Palliativmedizin (Basiskurs) (40 UE)
Leitung: Dr. med. B. Hait, Unna, 
K. Reckinger, Herten                                   

Präsenz-Termine: 
Fr., 07.05.—
So., 09.05.2021 und 
Fr., 28.05.—
Sa., 29.05.2021
(zzgl. eLearning)

Unna

�

M: € 999,00 
N: € 1.099,00

45 Daniel 
Bussmann
-2221

Palliativmedizin (Basiskurs) (40 UE)
Leitung: Dr. med. H. Kaiser, Gütersloh, 
Frau Dr. med. P. Küpper-Weyland, Bünde    

Präsenz-Termin: 
So., 18.04.—
Mi., 21.04.2021     
(zzgl. eLearning)

Borkum M: € 999,00
N: € 1.099,00 

45 Daniel 
Bussmann
-2221

Palliativmedizin 
(Fallseminare einschl. Supervision) (120 UE)

auf Anfrage auf Anfrage (je Modul) 
M: € 1.050,00 
N: € 1.150,00

je 40 Daniel 
Bussmann
-2221

Zusatz-Weiterbildung Spezielle Schmerztherapie (80 UE)

Spezielle Schmerztherapie (Kursblock A—D)
Leitung: Prof. Dr. med. M. Tegenthoff, 
Dr. med. Dr. phil. A. Schwarzer, Bochum 
                                                                 

Präsenz-Termin: 
Mo., 13.09.—
Fr., 17.09.2020
(zzgl. eLearning)

Bochum M: € 1.445,00
N: € 1.595,00

110 Falk 
Schröder
-2240
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Fortbildungskurs: Darmsonographie 
(Appendizitis, CED, Divertikulitis, Karzinom) 
DEGUM-Modul (DEGUM zertifiziert)
Leitung: Prof. Dr. med. B. Lembcke, Frankfurt, 
Dr. med. M. Iasevoli, Witten, Prof. Dr. med. A. 
Tromm, Hattingen

Fr., 03.09.2021
9.00—16.30 Uhr

Witten/
Hattingen

M: € 349,00 
N: € 399,00 
(incl. Kapitel 

„Darmschall”, 
incl. DEGUM-

Plakette)

9 Thore 
Schröder
-2214

Fortbildungskurs: Sonographie der 
Säuglingshüfte nach Graf — Update 2021
QS-Vereinbarung Säuglingshüfte vom 
01.04.2012 nach § 135 Abs. 2 SGB V    
(Anlage V zur Ultraschall-Vereinbarung)
Leitung: Dr. med. H. D. Matthiessen, Münster, 
Dr. med. R. Listringhaus, Herne

Präsenz-Termin: 
Sa., 12.06.2021
(zzgl. eLearning)

Herne
�

M: € 349,00
 N: € 399,00

12 Thore 
Schröder
-2214

DMP

Vereinbarung nach § 73 a SGB V über die Durchführung strukturierter Behandlungsprogramme nach § 137 f SGB V
www.akademie-wl.de/fortbildungskatalog

DMP-spezifische Online-Fortbildung
                                                          

s. eLearning-Angebote 
S. 41 

Madeleine
Reuver
-2224

Train-the-trainer-Seminar zur Schulung 
von Patienten mit Asthma bronchiale und 
chronisch obstruktiver Bronchitis (COPD) 
(22 UE)
Zielgruppe: Ärzte/innen, Physio- und Sport-
therapeuten/innen, Psychologen/innen 
und Medizinische Fachangestellte              
Leitung: Frau K. Popkirova, Priv.-Doz. Dr. med. 
B. Schaaf, Dortmund, Priv.-Doz. Dr. med. G. 
Nilius, Essen

Präsenz-Termin:
Fr./Sa., 28./29.05.2021
(zzgl. eLearning)

Dortmund M: € 699,00
 N: € 769,00

 Andere 
Zielgruppen:

 € 699,00
 (Inkl. Schu-

lungsunterla-
gen im Wert 

von € 140,00)

28 Guido Hüls
-2210

QUALITÄTSMANAGEMENT — FEHLERMANAGEMENT/RISIKOMANAGEMENT

www.akademie-wl.de/fortbildungskatalog

KPQM — KV-Praxis-Qualitätsmanagement - Schulung zum Qualitätsmanagement | Risiko- und Fehlermanagement — Praktische Umsetzung 
mit Hilfe des Qualitätsmanagements | Qualifikation zum Moderator von Qualitätszirkeln nach SGB V gem. der KBV-Dramaturgie zur Modera-
torengrundausbildung
Ansprechpartner: Falk Schröder, Tel.: 0251 929-2240

WORKSHOPS/KURSE/SEMINARE

www.akademie-wl.de/fortbildungskatalog

Medizinische Begutachtung
Aufbaumodul zur Erlangung der ankündi-
gungsfähigen Qualifikation für Ärzte/innen 
mit der Zusatz-Weiterbildung „Sozialmedizin” 
im Bereich der Ärztekammer Westfalen-Lippe
Leitung: Frau Dr. med. S. Reck, Münster, 
Prof. Dr. med. P. Gaidzik, Hamm

s. Strukturierte curricula-
re Fortbildungen S. 47

Melanie 
Dietrich
-2201

Motivations- und Informationsschulung
Alternative bedarfsorientierte betriebsärzt
liche und sicherheitstechnische Betreuung
Leitung: Dr. med. Chr. Saße, Münster

Aufbauschulung
s. S. 41

Mi., 24.02.2021
14.00—19.00 Uhr

Münster

�

M: € 499,00
N: € 549,00

6 Anja Huster
-2202

Kinderorthopädischer Nachmittag 
Klumpfußtherapie nach Ponseti mit Gipskurs
Leitung: Prof. Dr. med. R. Rödl, Münster

Mi., 09.12.2020 
15.30—20.00 Uhr

Münster

�

M: € 169,00 
N: € 199,00

7 Petra 
Pöttker
-2235
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EKG-Seminar
Leitung: Dr. med. J. Günther, Münster

Fr., 28.05.2021 
13.30—20.30 Uhr 
Sa., 29.05.2021 
9.00—14.00 Uhr 

Münster

�

M: € 299,00 
N: € 345,00

14 Petra 
Pöttker
-2235

Klinische Elektroneurophysiologie
Neurografie/Myografie
Leitung: Prof. Dr. med. H. Buchner, Reckling-
hausen

Fr., 11.06.2021 
14.00—18.00 Uhr
Sa., 12.06.2021 
9.00—17.30 Uhr

Bochum M: € 249,00
 N: € 299,00

17 Guido Hüls
-2210

Klinische Elektroneurophysiologie
Elektroenzephalografie
Leitung: Prof. Dr. med. H. Buchner, Reckling-
hausen

Fr., 25.06.2021 
14.00—18.00 Uhr
Sa., 26.06.2021 
9.00—17.30 Uhr

Ibbenbüren M: € 249,00
 N: € 299,00

17 Guido Hüls
-2210

Manuelle/Osteopathische Medizin
Effiziente Untersuchungstechniken und 
praxisorientierte Behandlungsansätze
Leitung: Dr. med. R. Kamp, MME, Iserlohn, 
Dr. med. E. Peuker, Münster

Sa., 12.06.2021
9.00—16.45 Uhr

Münster M: € 349,00
 N: € 399,00

10 Petra 
Pöttker
-2235

U-Untersuchungen
Früherkennung von Krankheiten bei Kindern 
Was das Praxisteam über die Kinder-Richtli-
nie wissen sollte
Zielgruppe: Ärzte/innen, Medizinische Fachan-
gestellte und Angehörige anderer Medizini-
scher Fachberufe
Leitung: Dr. med. U. Büsching, Bielefeld

Mi., 30.06.2021 
16.00—20.15 Uhr

Dortmund

�

AG/M: € 99,00
AG/N: € 119,00

Für ein 
Praxisteam/ 

= 3 Pers./
AG/M: 

€ 249,00 
AG/N: 

€ 309,00

5 Guido Hüls
-2210

Lungenfunktion
Zielgruppe: Ärzte/innen, Medizinische Fachan-
gestellte und Angehörige anderer Medizini-
scher Fachberufe
Leitung: Priv.-Doz. Dr. med. K.-J. Franke, 
Lüdenscheid

Sa., 27.11.2021 
9.00—15.00 Uhr

Lüden-
scheid

M: € 325,00 
N: € 375,00 

Andere 
Zielgruppen: 

€ 325,00

9 Guido Hüls
-2210

FORUM ARZT UND GESUNDHEIT

www.akademie-wl.de/fortbildungskatalog

Stressbewältigung durch Achtsamkeit —
Eine Einführung in die Mindfulness-Based-
Stress-Reduction (MBSR)
Leitung: Dr. med. M. Weniger, Gelsenkirchen

Sa., 26.06.2021 
9.00—16.45 Uhr

Münster

�

M: € 375,00 
N: € 425,00

11 Petra 
Pöttker
-2235

Resilienztraining
Zielgruppe: Ärzte/innen, Psychologische Psy-
chotherapeuten/innen und Psychologen/innen
Leitung: Dr. med. M. Weniger, Gelsenkirchen

Sa., 12.06.2021 
9.00—16.45 Uhr

Münster

�

M: € 375,00 
N: € 425,00

11 Petra 
Pöttker
-2235

Qigong Yangsheng 
Übungen zur Pflege des Lebens
Leitung: Frau Dr. med. I. Häfner-Gonser, 
Biberach/Riß

Fr., 27.08.—
So., 29.08.2021

Münster M: € 465,00 
N: € 535,00

19 Petra 
Pöttker
-2235

Yoga-Praxisworkshop
Anspannen, um zu entspannen
Leitung: Frau Dr. med. R. Kleine-Zander, 
Münster

Mi., 26.05.2021 
15.30—19.45 Uhr

Münster M: € 159,00 
N: € 189,00

6 Guido Hüls
-2210
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FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN VON EINRICHTUNGEN DER ÄRZTEKAMMER WESTFALEN-LIPPE 
UND DER KASSENÄRZTLICHEN VEREINIGUNG WESTFALEN-LIPPE 
UND VON WESTFÄLISCH-LIPPISCHEN ÄRZTEVEREINEN

VB Dortmund

Ärzteverein Lünen e. V. Termine und Themen nach Rücksprache 
mit dem Vorstand

Praxis Dr. Lubienski, Internet: www.aerz-
teverein.de, E-Mail: info@aerzteverein.de, 
Tel. 0231 987090-0

Ärzteverein Unna e. V. Veranstaltungen jeweils freitags, 
19.00 Uhr im Ringhotel Katharinenhof, 
Bahnhofstr. 49, 59423 Unna (Details s. 
Homepage)

2 Dr. Marcus Dormann, Tel.: 02303 21028, 
Internet: www.aerzteverein-unna.de 
E-Mail: info@aerzteverein-unna.de

Hausarztforum des Hausärzteverbandes 
Westfalen-Lippe (Qualitätszirkel
 „Hausarztmedizin” Dortmund)

3 Ulrich Petersen, Tel.: 0231 409904, 
Fax: 0231 4940057

VB Münster

Ärzteverein Altkreis Ahaus e. V. Fortbildungen jeweils 3. Donnerstag-
abend im Monat, JHV im April jeden 
Jahres, Sommerexkursion Mittwoch 
nachmittags, Jahresabschlusstreffen 
dritter Freitag im November

Dr. med. Dr. rer. nat. N. Balbach, Internet: 
www.aerzteverein-altkreis-ahaus.de, 
Tel.: 02561 1015, Fax: 02561 1260

INFORMATIONEN FÜR FORTBILDUNGSANBIETER

Zertifizierung der ärztlichen Fortbildung der ÄKWL
Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen

Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen können mit einem An-
tragsformular die Anerkennung ihrer Veranstaltung beantragen. 
Anträge können auch web-basiert gestellt werden. Zur Nutzung 
des Online-Portals sind zunächst die Zugangsdaten unter www.
aekwl.de/zugang-anerkennung anzufordern. Liegt der vollständi-
ge Antrag mindestens vier Wochen (28 Tage) vor dem Veranstal-
tungstermin vor, kann eine fristgerechte Bearbeitung erfolgen.

Für die Bearbeitung von Anträgen zur Vergabe von Punkten im 
Rahmen der Zertifizierung der ärztlichen Fortbildung werden 
gem. Verwaltungsgebührenordnung der Ärztekammer Westfalen-
Lippe Gebühren fällig. Die Verwaltungsgebührenordnung finden 
Sie unter: www.aekwl.de  Für Ärzte  Arzt und Recht  
Satzungen der ÄKWL  Verwaltungsgebührenordnung. Für die 
nachträgliche Anerkennung einer Fortbildungsmaßnahme wird 
eine zusätzliche Gebühr erhoben. Sie wird auch erhoben, sofern 
Anträge außerhalb der Regelfrist, d. h. weniger als vier Wochen 
(28 Tage) vor Veranstaltungsbeginn, gestellt werden.
 
Ein Antragsformular finden Sie unter folgender Internet-Adresse: 
www.aekwl.de/zertifizierung oder fordern Sie ein Antragsformu-
larunter der Telefon-Nummer 0251 929-2212/2213/2215/2218/
2219/2223/2230/2242 an.

Bitte beachten Sie:
Bei der Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen im 
Rahmen der Zertifizierung der ärztlichen Fortbildung werden die 
„Fortbildungsordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe” vom 
01.07.2014, die „Richtlinien der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
zur Anerkennung und Bewertung von Fortbildungsmaßnahmen“ 
vom 01.12.2016 und die Empfehlungen der Bundesärztekammer 
zur ärztlichen Fortbildung vom 24.04.2015 zugrunde gelegt.

„Fortbildungsordnung“, „Richtlinien“ sowie sonstige Informati-
onen zur Zertifizierung der ärztlichen Fortbildung finden Sie im 
Internet unter: www.aekwl.de/zertifizierung

Fortbildungsankündigungen Drittanbieter

Die Fortbildungsankündigungen von Drittanbietern finden Sie 
über die „Bundesweite Fortbildungssuche“ der Bundesärztekam-
mer

www.baek-fortbildungssuche.de/

Alle Veranstaltungen, die das Anerkennungsverfahren im Rahmen 
der Zertifizierung der ärztlichen Fortbildung der ÄKWL durchlau-
fen haben, werden automatisch in einer standardisierten Form in 
die „Bundesweite Fortbildungssuche“ übernommen. 

Selbstverständlich bleibt es allen Fortbildungsanbietern unbe-
nommen, über eine Anzeige im Westfälischen Ärzteblatt auf ihre 
Veranstaltungen hinzuweisen. In diesem Falle bitten wir Sie, sich 
direkt mit der Ibbenbürener Vereinsdruckerei, Tel. 05451 933-
450, E-Mail: verlag@ivd.de, in Verbindung zu setzen.
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Kurs Datum Gebühren • Auskunft

Psychosomatische Grundversorgung/
Patientenzentrierte Kommunikation (50 UE)                   
Theoretische Grundlagen/Ärztliche Gesprächsführung
Leitung: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. theol. G. Heuft, Münster, 
Frau Dr. med. I. Veit, Herne

Präsenz-Termine:
So., 18.04—
Fr., 23.04.2021

oder

So., 25.04.—
Fr., 30.04.2021
(zzgl. eLearning)

M: € 1.150,00 
N: € 1.265,00

60 Anja Huster
-2202

Psychotraumatologie (40 UE)
Leitung: Dr. med. Th. Haag, Herdecke

Mo., 19.04.—
Fr., 23.04.2021

M: € 840,00
 N: € 920,00

40 Petra Pöttker
-2235

Psychotherapie der Traumafolgestörungen (min. 100 UE)
Block A (45 UE)
Block B (44 UE) — Quereinstieg möglich
Leitung: Frau U. Bluhm-Dietsche, Bielefeld, 
Frau Dr. med. U. Baurhenn, Bremen

Block A
So., 18.04.—
Fr., 23.04.2021

Block B
So., 18.04.—
Fr., 23.04.2021

Block A: 
M: € 785,00
 N: € 865,00 

Block B:
M: € 1.100,00 
N: € 1.210,00 

45

44

Julia Nowotny
-2237

Sexuelle Gesundheit und sexuell übertragbare Infektionen 
(STI) (44 UE)
Leitung: Prof. Dr. med. N. H. Brockmeyer, Bochum                
Hinweis: Die Veranstaltung ist voll umfänglich auf das Modul I 
— Grundlagen der Sexualmedizin des (Muster-)Kursbuches 
„Sexualmedizin” zum Erwerb der Zusatz-Weiterbildung „Sexual-
medizin” anrechnungsfähig.

Präsenz-Termin:
So., 18.04.—
Mi., 21.04.2021
(zzgl. eLearning)

M: € 799,00 
N: € 875,00

57 Christoph Ellers
-2217

FORTBILDUNGSSEMINARE/FORTBILDUNGSKURSE/WORKSHOPS

www.akademie-wl.de/fortbildungskatalog

Gesundheitsfördernde Kommunikation 
für Ärztinnen und Ärzte (24 UE)
Leitung: V. Mauck, Bielefeld 

Do., 22.04.—
Sa., 24.04.2021

oder

So., 25.04.—
Di., 27.04.2021

M: € 485,00 
N: € 549,00

30 Hendrik 
Petermann
-2203

FORUM ARZT UND GESUNDHEIT

www.akademie-wl.de/fortbildungskatalog

Qigong Yangsheng (12UE)
Übungen zur Pflege des Lebens
Leitung: Frau Dr. med. I. Häfner-Gonser, Biberach/Riß

Do., 22.04.—
Sa., 24.04.2021

oder

So. 25.04.—
Di., 27.04.2021

M: € 295,00 
N: € 335,00

15 Petra Pöttker
-2235

Stressbewältigung duch Achtsamkeit (27 UE)
Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR)
Leitung: Dr. med. M. Weniger, Gelsenkirchen

So., 18.04.—
Di., 20.04.2021

M: € 495,00 
N: € 555,00

33 Petra Pöttker
-2235

KVWL-VERANSTALTUNGEN

www.akademie-wl.de/katalog

Qualifikation zum Moderator von Qualitätszirkeln 
nach SGB V (10 UE)
Leitung: Dr. med. K. Krekeler, Bad Oeynhausen, 
Frau Dipl.-Päd. S. E. Bremicker, Iserlohn

Sa., 24.04.2021 M: € 439,00
 N: € 499,00

12 Falk Schröder
-2240
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Die Ärztekammer Westfalen-
Lippe hat seit der letzten Aus
gabe des Westfälischen Ärzte-
blattes folgenden Kolleginnen 
und Kollegen Anerkennungen 
zum Führen von Bezeichnungen 
gemäß der Weiterbildungsord-
nung erteilt:

Facharztanerkennungen

Allgemeinmedizin 
(Hausarzt/Hausärztin)
Dr. med. Vitali Abramov, 
Bielefeld 
Yahy Alatrash, Dortmund
Dr. med. Carolin Bednarzik, 
Rheine
Dr. med. Viktoria Daubner, 
Neuenkirchen 
Dr. med. Andrea Garzarek, Unna
Dennis Günes, Bottrop 
Sandra Herbst, Neunkirchen
Dr. med. Josef Prasse-Badde, 
Minden
Doctor-medic Alina Andreea 
Sandu, Paderborn 
Kateryna Ullmann, Herten

Anästhesiologie
Kais El Jabri, Bad Oeynhausen 
Dr. med. Maren Geißler, Münster 
Nima Jamalian Nasrabadi, 
Minden 
Chrfan Koursidou, Unna
Natalie Kraskowski, Unna
dr. med. Aniko Ponya, Arnsberg 
Dr. med. Tina Ramspoth, Herford 
Dr. med. Lisa Roth, Siegen

Arbeitsmedizin
Michael Chamoun, Gütersloh 
Arjet Gjika, Arnsberg

Augenheilkunde
Esmaeil Eliasian, Hagen
Dr. med. Dr. med. univ. Henrik 
Faatz, Münster

Gefäßchirurgie
Mouiad Al Tattan, Siegen 
Mohamed Walid Saidani, 
Bielefeld

Orthopädie und Unfallchirurgie
Ahmed Abdelshakour, 
Ibbenbüren 
Dr. med. Britta Bröking, Münster 
Ashrf Jai Almadhim, Brakel
Sandy Kuchmann-Nowak, 
Gladbeck 
Amr Mostafa, Datteln
Heinrich Preus, Bielefeld

Viszeralchirurgie
Sherif Akram Metwalli, Bielefeld 
Srdan Radovic, Lippstadt 
Michael Scheidt, Siegen

Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe
Dr. med. Natalie Baltruscheit, 
Siegen

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Eva-Maria Hammelmann, 
Bochum

Haut- und 
Geschlechtskrankheiten
Maria Chatzipantazi, Bochum 
Agnes Flemming, Dortmund
Dr. med. Johanna Jagow, 
Paderborn

Innere Medizin
Fadi Abdsamad, Gronau
Dr. med. Hakima Bourhaial, 
Dortmund 
Mohamed Anas Dawwara, 
Siegen 
Mohamed Gabr, Olpe
Hisham Hammoud, Hagen 
Iyas Salman, Lemgo 
Richard Schmidt, Bottrop
Derya Seyitoglu Kesgin, Herten 
Sleman Wasman, Herten

Dr. med. Christoph Windhorst, 
Bielefeld

Innere Medizin und Endokrino-
logie und Diabetologie
Maria Koukou, Rheine

Innere Medizin 
und Gastroenterologie
Doctor-medic Stefan Sebastian 
Mihaluta, Paderborn

Innere Medizin und Kardiologie
Dr. med. David Assadi Moghad-
dam, Siegen 
Lasha Gortamashvili, 
Bad Oeynhausen
Doctor-medic Aurel Laurentiu 
Iosif, Bad Oeynhausen 
Doctor-medic Arash Jafari, 
Gelsenkirchen
Moritz Jonigkeit, Minden
Dr. med. Maryam Kalusche-
Afsah, Bad Oeynhausen 
Chantal Nowak, Castrop-Rauxel
Dr. med. Peratheeskumar 
Ragunathan, Bochum

Innere Medizin
und Pneumologie
Jan David Hübscher, Dortmund 
Dr. med. Edith Kirsch, Lünen

Innere Medizin 
und Rheumatologie
Hussein Abdellatif, Vreden
Diana Edith Acuna de Reinhold, 
Hagen

Kinder- und Jugendmedizin
Julia Herbst, Paderborn
Dr. med. Anna Kleinerüschkamp, 
Gütersloh 
Meike Knerr, Münster
dr. med. Nóra Pekó, Bielefeld

Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie
Dr. med. Antje Birkel, Lemgo 
Julia Kelly-Smith, Bielefeld

Neurologie
Clarissa Agbaba, Bielefeld 
Anne Beyer, Bielefeld 
Jasmina Cestic, Bielefeld 
Eszter Csáky, Herford
Bojana Grunevska Popovska, 
Herford 
Tessa Huchtemann, Marl
Lisa Kulp, Castrop-Rauxel
Doctor-medic Oltita Medesan, 
Dorsten 
Vaia Pappa, Bochum
Alica Rehak, Paderborn
Dr. med. Christoph Schroeder, 
Bochum 
Olga Sideri, Siegen
Maria Symeou, Siegen 
Endrit Zhupa, Paderborn

Plastische und 
Ästhetische Chirurgie
Tip Dr. (Univ. Ege) Yigitcan 
Uludag, Bielefeld

Psychiatrie und Psychotherapie
Gülten Kum, Hemer

Radiologie
Dr. med. Johannes Affeldt, 
Hamm 
Dr. med. Diana Brockhoff,  Unna 
Dr. med. Laura Hake-Bobka, 
Lünen
Dr. med. Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. 
Dipl.-Biol. Dipl.-Ing. Christian 
Hülsbusch, Hagen 
Dr. med. Malte Katzur, Dortmund
Andre Lötte, Dortmund

WEITERBILDUNG
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WEITERBILDUNG

Schwerpunkte

Forensische Psychiatrie
Dr. med. Frank Lindemann, 
Lippstadt

Neonatologie
Dr. med. Verena Giesen, Datteln 
Detcho Tchakarov, Dortmund

Neuropädiatrie
Lampros Kousoulos, Datteln

Neuroradiologie
Priv.-Doz. Dr. med. Volker Maus, 
Bochum

Zusatzbezeichnungen

Akupunktur
Silke Schütz, Wilnsdorf
Evgeniy Trebukov, Gelsenkirchen

Betriebsmedizin
Neringa Mirbach, Hagen 
Geerten Willem Smeenk, Herne

Diabetologie
Alis Zaharia, Rheine

Geriatrie
dr. Med (Univ. Pristina) Ismail 
Halabaku, Dortmund

Handchirurgie
Dr. med. Matthias Christian von 
Kleinsorgen, Soest

Infektiologie
Dr. med. Regina Steuder, 
Dortmund

Intensivmedizin
Gisa Azzaui, Dortmund
dr. med. Zoltán Benedek, 
Bielefeld
Dr. med. Jutta Höschen-Lihs, 
Bielefeld
Dr. med. Luminita-Adriana 
Krenz, Bad Oeynhausen 
Dr. med. Tobias Ruck, Münster
Dr. med. Jan Uhlenbrock, 
Münster 
Maroudia Zontou, Gelsenkirchen

Manuelle Medizin/
Chirotherapie
Dr. med. Ann-Kathrin Palitzsch, 
Bielefeld

Medikamentöse Tumortherapie
Dr. med. Linda Hepermann, 
Dortmund

Medizinische Informatik
Prof. Dr. med. Veit Braun, Siegen

Notfallmedizin
Idjazat duktur fi-t-tibb al-bas-
hari (Univ. Damaskus) Moham-
mad Al Mawed, Detmold 
Uqbah Albuainain, Dortmund
Akram Bakka, Paderborn 
Stephan Bigalke, Bochum 
Pascal Bredenbröker, Bochum
Doctor-medic Bogdan-Vlad 
Ciobanu, Dortmund 
Philipp Freitag, Unna
Salem Ibrahim, Bottrop 
Philipp Mehnert,  Bochum 
Dr. med. Marian Ploß, Lünen
Idjazat duktur fi-t-tibb al-
bashari (Univ. Aleppo) Ahmad 
Safaya, Menden 
Yacoub Shakkoury, Gronau
Amir Sibaei, Dortmund

Palliativmedizin
Dr. med. Martin Braach, Siegen 
Stefanie Hennig, Haltern am See
Dr. med. Anna Hinterberger, 
Münster 
Peggy Kroß, Gütersloh
Dr. med. Julia Marré, Unna 
Monika Pflitsch, Olpe

Proktologie
Haitham Chamout, 
Gelsenkirchen 

Dr. med. Gabriele Meyer, Minden 
Dr. med. Matthias Ross, Coesfeld

Psychotherapie
Dr. med. Bettina Schaffrath, 
Lengerich

Spezielle Unfallchirurgie
Mazen Al Jabrie, Detmold 
Dilshad Mirza, Bad Oeynhausen

Spezielle Schmerztherapie
Dr. med. Ingo Bartsch, Hattingen 
Christian Büttner, Bottrop
Heike Drubel, Gelsenkirchen
Dr. med. Georg Rellensmann, 
Datteln 
Dr. med. Sebastian Weinelt, 
Gütersloh

Sportmedizin
Dr. med. Jan Hendrik Busch, 
Bochum

Suchtmedizinische 
Grundversorgung
Jasmina Brajanac, Bielefeld 
Thanh Danh Vo, Gelsenkirchen

AUSBILDUNG MEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R

Abschlussprüfung Winter 2020/2021

Der praktische Teil der Prüfung/ggf. mündliche Ergänzungsprüfung fin-
det voraussichtlich ab dem 8. Januar 2021 statt. Prüfungsorte sind Bad 
Oeynhausen, Castrop-Rauxel, Dortmund, Münster, Paderborn und Unna. 

Die Prüfungstermine finden Sie auch im Internet unter 
http://www.aekwl.de/abschlusspruefung

Einladungen zu den praktischen Prüfungen mit den genauen Prüfungs-
tagen und -zeiten erhalten die Prüflinge rechtzeitig.

Hinweis zur Beendigung des Ausbildungsverhältnisses: 
Bestehen Auszubildende vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Aus-
bildungszeit die Abschlussprüfung, so endet das Berufsausbildungsver-
hältnis mit Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss  
(§ 21 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz).
















